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Amtliche Bekanntmachung 
 
Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 31. März 2008 

 
 
 

I. Die Interpellation St. Fritschi (FDP) und H. Keller (SVP) betr. Ersatzbau in Land-
wirtschaftszone Reutlingen wird dringlich erklärt und aufgrund der mündlichen 
Beantwortung durch den Stadtrat als erledigt abgeschrieben. 

  
II. Als kantonale Geschworene für die Amtsdauer 2008 – 2013 wird nachgewählt: 

Linda Gloor, geb. 1954, KV-Angestellte, Bachtelstrasse 29, 8400 Winterthur. 
  
III. Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss GGR-Weisung Nr. 2007/103 

werden abgenommen. 
  
IV. Die Baulinie für die Dammstr. wird gemäss Planbeilage der GGR-Weisung Nr. 

2008/009 neu festgesetzt. 
  
V. 1. Die Bau- und Zonenordnung vom 3. Okt. 2000 wird wie folgt ergänzt:  

 

Art. 70a Dachgestaltung bei Attikageschossen 
1 Dachgeschosse über Flachdächern (Attikageschosse) müssen mit Ausnahme 
der nach § 292 PBG zulässigen Dachaufbauten ein Profil einhalten, welches auf 
den fiktiven Traufseiten unter Einhaltung der zulässigen Gebäudehöhe maximal 
einen Meter über der Schnittlinie zwischen der Aussenkante der Fassade und der 
Oberkante des fertigen Fussbodens des Attikageschosses unter 45° angelegt 
wird. 
2 In den 2- und 3-geschossigen Wohnzonen in Hanglagen darf, sofern die Höhen-
differenz zwischen der talseitigen und der bergseitigen Fassade mehr als 2 m be-
trägt, das Attikageschoss bis zur hangseitigen Fassade zurückversetzt angeordnet 
werden, wenn auf dieser Seite unter Einbezug des Attikageschosses die zulässige 
Gebäudehöhe eingehalten wird und seine Fläche nicht grösser ist als die eines 
Attikageschosses gemäss Abs.1. 
 

2. Es wird davon Vormerk genommen, dass im Einwendungsverfahren gemäss § 
7 PBG keine Einwendungen gegen diese Ergänzung erhoben worden sind. 
 

3. Der Stadtrat wird eingeladen, die Genehmigung dieses Beschlusses durch die 
kantonale Baudirektion einzuholen. 
 

4. Die Motion betr. bessere Gestaltungsmöglichkeiten für Dachgeschosse, einge-
reicht von Gemeinderat P. Rütimann (GGR-Nr. 2005/096), wird als erledigt abge-
schrieben. 
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VI. I. Der Nachtrag zum Aktionärsbindungsvertrag vom 5. Sept. 2002 betr. den Be-

trieb der Erdgas Ostschweiz AG wird gemäss Beilage der GGR-Weisung Nr. 
2008/012 genehmigt. 
II. Solange keine neuen, seine ordentlichen Kompetenzen übersteigenden Ver-
pflichtungen eingegangen werden, ist der Stadtrat künftig berechtigt, diesen Ver-
trag ohne Genehmigung des Grossen Gemeinderates anzupassen, zu verändern 
und zu verlängern.  

  
VII. Das Postulat F. Helg (FDP), St. Schär (SVP), R. Kleiber (EVP/EDU/GLP),  

S. O'Brien (Grüne/AL) und M. Stutz (SD) betr. Stärkung der Kreisschulpflegen wird 
an den Stadtrat überwiesen. 

  
VIII. 1. Vom Bericht des Stadtrates zum Postulat E. Schlegel (SP) betr. Musikförde-

rungsleitbild wird in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen. 2. Das Postulat 
wird damit als erledigt abgeschrieben. 

  
IX. Die Interpellation B. Gruber (SP) betr. Anschlusslösung nach der Volksschule / 10. 

Schuljahr wird aufgrund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 
  
X. Es wird eine Fragestunde durchgeführt. 
  
XI. Das Postulat B. Gruber (SP) und R. Kleiber (EVP/EDU/GLP) betr. Frühförderung 

von Kindern im Vorschulalter wird an den Stadtrat überwiesen. 
 
 

Bürgerrechtsgeschäfte: 
  
Unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts werden in das Bürgerrecht der Stadt 
Winterthur aufgenommen: 

 
I. Nagaratnam geb. Kamalasekaram Chandrakala, geb. 1971, srilankische Staatsan-

gehörige 
  
II. Fontanesi geb. Hodzic Azra, geb. 1975, mit Kind Sara, geb. 2002, bosnisch-herze-

gowinische Staatsangehörige 
  
III. Neumann Birgit Roswitha, geb. 1953, deutsche Staatsangehörige 
  
IV. Barone Mario, geb. 1951 und Ehefrau Fiondella geb. Fiondella Anna, geb. 1952, ita-

lienische Staatsangehörige 
  
V. Boric Goran, geb. 1970, kroatischer Staatsangehöriger 
  
VI. Giné geb. Grolier Catherine Marie Gilberte Andrée, geb. 1958, französische Staats-

angehörige und Ehemann  Giné Juan, geb. 1957, spanischer Staatsangehöriger 
  
VII. Janjua geb. Kaur Baljeet, geb. 1966, indische Staatsangehörige 
  
VIII. Jovanovic Djordje, geb. 1961, mit Kind Milos, geb. 1997, serbisch-montenegrinische 

Staatsangehörige 
  
IX. Juric Vanja, geb. 1962, kroatischer Staatsangehöriger 
  
X. Nikolic geb. Balabanovic Radica, geb. 1978, mit Kind Stojanovic Lazar, geb. 2007, 

serbisch-montenegrinische Staatsangehörige 
  
XI. Mazrekaj Hatmone, geb. 1992, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige 
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XII. Morina Almire, geb. 1993, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige 
  
XIII. Zeqiri Nita, geb. 1992, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige 
  
  
Ein Gesuch um Einbürgerung in der Stadt W’thur wird um 1 Jahr zurückgestellt. 

 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat 
Frist: 30 Tage ab Publikation 
 
 
Winterthur, 3. April 2008  (Publikationsdatum) 
 
 
 
Stadtkanzlei Winterthur 
 
 
 
Internet: www.stadt.winterthur.ch 


